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Sie ©aroiitieïumttte lier Bnufiaiiiiroetta.
(Korr.)

3n biefem ^Statte roar Z" lefen, baß bet §atibroetfer=
unb ©ewerbeoerein bet ©tabt Sern feinen Sorftanb be»

auftragt habe, in etner ©ingabe an bte ©emeinbefjörbe
baS ©efud) ju fteßen, eS möchten bte ©aranttefummen
bet Sauhanbwetfer wäßrenb bet ®auer bet Hinterlegung,
bie jwet Qahre nicht öbetfteigen foil, angemeffen oer=
jlnft metben.

Offen geftanben: btefe Mitteilung ijat unS tnfofetn
in ©rftaunen gefegt, als rait non jefer bet Stuffaffung
waren, bte Sarfautionen würben olpe weiteres bem Unter»
nehmet oerjinft. ®aS fdjeint nun nid^t überall ber gall
ju fein, weshalb es am ißlat)e fein bürfte, über bie ©aran»
tlefumme ber Sauhanbwetfer etwas iltähereS ju »er»
nehmen :

1. Sie Haftung «ach Obligationenrecht.
gunächft haftet ber Unternehmer nach ®rt. 367—371

beS neuen DbligationenrechteS ;

„Art. 367. 9iach Ablieferung beS SBetfeS hat ber
Sefteßer, fobalb eS nach bem üblichen ©efcbäflSgange
tunlich ift, beffen Sefdjaffenbett p prüfen unb ben Unter»
nehmer non allfälligen Mängeln in Kenntnis p feßen.

Qeber Seil ift berechtigt, auf feine Soften eine fßrü»
fung beS SffietfeS burch ©ach»erftänbige unb bte Seur»
ïunbung beS SefunbeS p »erlangen.

Art. 368. Seibet baS 2Betf an fo erheblichen Män»
geln ober weicht ei fonft fo fehr »om Sertrage ab, baff
ei für ben Sefteßer unbrauchbar ift ober baß ihm bte

Sinnahme biQigermeife nicht pgemutet werben fann, fo
barf er btefe »erweigern unb bei Serfdjulben bei Unter»

nehmeri ©cijabenetfaß forbern.
©tnb bie Mängel ober Abweichungen »om Settrage

mtnber erheblich» fo îann ber Sefteller etnen bem Mlnber»
werte bei SBerfeS entfprechenben SIbpg am Sohne machen
ober auch, fofern biefei bem Unternehmer nicht übermäßige
Soften oerurfaçht, bie unentgeltlich« Serbefferung bei
SBerfeS unb bei Setfdjulben ©cfjabenetfaß »erlangen.

Sei SSBerîen, bie auf ©runb unb Soben bei SefteßerS
errichtet finb unb ihrer Statur nach nur mit unoerhältnii»
mäßigen Nachteilen entfernt werben fönnen, ftehen bem

Sefteller nur bte im jweiten Abfah btefeë Artifel§ ge»

nannten Sterte p.
Art. 369, ®ie bem Sefteller bei Mangelßaftigfett

bei SBerfeS gegebenen Nedjjte fallen bahin, wenn er burch
Söeifungen, bie er entgegen ben auSbrücflidhen Abmach'

ungen bei Unternehmet über bte Ausführung erteilt,
ober auf anbete SSBeife bie Mängel felbft »erfchulbet hat.

Art. 370. SEBirb bai abgelaufene SBerf »om Se»

fteller auSbrücfltch ober ftillfchroeigenb genehmigt, fo ift
ber Unternehmer oon feiner Haftpflicht befreit, fo weit
ei ftch nicht um Mängel hanbelt, bte bei ber Abnahme
unb orbnungimäßigen Prüfung nicht etfennbar waren
ober com Unternehmer abfichtltch oerfchmtegen würben.

©tißfchwelgenbe ©enehmigung wirb angenommen,
wenn ber Sefteller bte gefeßlich oorgefehene fßxüfung
unb Anzeige unterläßt.

Steten bte Mängel erft fpäter p Sage, fo muß bte

Anjeifle fofort nach ber ©ntbeefung erfolgen, wibrigen»
faßi bai Merl auch rücffichtlich biefer Mängel ali ge»

nehmigt gilt.
Art. 371. Sie Anfprücije bei Sefteßeri wegen Mängel

bei SEBerfeS »erjähren gleich ben entfprechenben Anfprüctjen
bei Säufeti. ®er Anfpruch bei Sefteßeri etnei unbe»

weglichen Sauwetfei wegen aßfäßiger Mängel bei SBerfeS

oerjährt jeboch gegen ben Unternehmer, fowte gegen ben

Ardjiteften ober Ingenieur, bie pm QmedEe ber ©rfteßung
Sienfte geleiftet haben, mit Ablauf oon fünf fahren feit
ber Abnahme."

2. Sefonbere Seftimmungen wegen ©icher»
heitileiftung bei Unternehmern

©opfagen in jebem ABerfoertrag finben wir neben
ben Sorfcßriften über Qualität bei Materiali unb ber
Arbeiten noch folche über bte ©icherhettSlelfiung bei
Unternehmet ; 5. S. wie folgt:

„®er Unternehmer hat für bie ©rfüßung ber oon ihm
eingegangenen Serpftichtungen auf Serlangen ber Sau»
leitung nach Sergebung ber Arbeiten ober »or Auszahlung
bei iHeftguthabeni für eine oon ihr feftzufeßenbe ©umme
entweber etne Seal» ober fßerfonalfaution p leiften.

Som Saiurn ber Abrechnung an leiftet ber Unter»
nehmer für bie ®auerhaftigîett ber oon ihm hergefteßten
Arbeiten unb gelieferten Sauftoffe in bem ©tnne ©aran»
tie, baß er äße innerhalb ber ©arantiejeit burch fein
Serfchulben ftch ergebenben Mängel auf feine Soften
»erbeffert, ober, wenn bie Sauleitung oorjtehen foßte,
bte Serbefferungen nicht felbft »ornehmen p laffen, bie
betreffenben Soften bephlt. @i finb hier auch bte burdh
folche Serbefferungen nötig werbenben Arbeiten cnberer
Hanbwerler mitprechnen.

Sie ©arantie erftredtt ftch auf fämtliche »om Unter»
nehmer abgeführten Afforb» unb Saglohnarbeiten, feien
fte in ben Plänen, im Sorauimoß ober im fßreiSange»
bote enthalten ober nicht-

ffür SerbefferungSarbeiten, bie ber Unternehmer mäh=
renb ber ©aranttejett auipführen hat, ift ebenfolange
©arantie p leiften, wie für bie urfprüngli^en Arbeiten.
Sie ©arantiejett für fämtliche Sauarbeiten ift, wenn bie

Sauleitung nicht anbete Sorbehalte macht, auf 3aßre
fefigefeßt, »om Sage ber ffertigfteßung ber ganzen Saute
angerechnet. Sie geleifiete Saution wirb bis nachbeten
Ablauf prüctbehalten unb bei Sarhinterlage mit 7«
oerjinft.

Set gemeitt fch aft lieher Übernahme ber Arbeiten burch
mehrere Unternehmer haften btefe folibarifcfj für ihre Ser»
pftidhtungen. ©iner oon ihnen oertritt als Organ ber
©efeflfdjaft biefe bei ber Sauleitung.

Unteroerbingungen etner übernommenen Arbeit finb
bem Unternehmer nur mit ©tnwißigung ber Sauleitung
geftattet. ®ur<h bie Übertragung »on Arbeiten an Unter»
afforbanten hört bie SerantwortHchfeit beS Unternehmers
für fie in feiner ABelfe auf.

3. ®auer, Art unb Höh« ber ©arantie,
Serjinfung.

ABaS bie Sauer ber ©arantie anbetrifft, wirb man
unterfchetben müffen, ob bie Arbeiten oerbecît ftnb, waS
im allgemeinen beim Stefbau zutrifft, ober ob fie offen

p Sage liegen, waS bie Segel ift bei ben Hachau»
arbeiten, ©benfo hat man p beachten, ob eS ftch um
altbewährte Sonftruftionen ober um Steuerungen hanbelt.
Sei StefBauarbeiten, namentlidh wenn fte in ungewöhn»
Ucßem ©elänbe liegen, wirb man pm minbeften jrnet,
eher brei 3aßre ©arantie »erlangen müffen; benn bem

Sefteßer ift eS nicht immer möglich, bie meift gleich «ach

©rfteßung pgebecîten Arbeiten fo p beauffießtigen, wie
bei Hochbauarbeiten. Ähnlich »erhält eS ftch bei ben

otelen Steuerungen im H°<h= unb Stefbau. Man benïe

nur an bie »ielen ©rfinbungSarten, an bte Maffi»becJen,
Soben» unb ABanbbeläge, an Neuheiten im Samln» unb

®achbau ufw. Ser folche Steuerungen mit ©rfolg ein»

führen unb namentlidh bei öffentlichen Sauten erfolgreich
îonfurrteren miß, muß eben mit etner längeren ©arantie
bem Sefteßer barlegen, baß er, ber AuSfüßrenbe, in bte

Seuheit ooßeS jjutrauen hat, fo großes Zutrauen, baß er

oor einer fünf» bis zehnjährigen ©arantie nicht prüclfehreclt.
Set altbewährten Ho^bauten fann bte ©arantiejeit

auf jwei 3ahre bemeffen werben; benn bei ihnen treten

aßfätlige Mängel rafther unb offenfidjtlicher z" Sage.

Nr. S2 Jllustr. schweiz Handw. -Zeitung („Meisterblatt") 741

Sie Garantiesumme der BauWdwerker.
(Korr.)

In diesem Blatte war zu lesen, daß der Handwerker-
und Gewerbeoerein der Stadt Bern seinen Vorstand be-

auftragt habe, in einer Eingabe an die Gemeindehörde
das Gesuch zu stellen, es möchten die Garantiesummen
der Bauhandwerker während der Dauer der Hinterlegung,
die zwei Jahre nicht übersteigen soll, angemessen ver-
zinst werden.

Offen gestanden: diese Mitteilung hat uns insofern
in Erstaunen gesetzt, als wir von jeher der Auffassung
waren, die Barkautionen würden ohne weiteres dem Unter-
nehmer verzinst. Das scheint nun nicht überall der Fall
zu sein, weshalb es am Platze sein dürste, über die Garan-
ttesumme der Bauhandwerker etwas Näheres zu ver-
nehmen:

1. Die Haftung nach Obligationenrecht.
Zunächst haftet der Unternehmer nach Art. 367—371

des neuen Obligationenrechtes:
„Art. 367. Nach Ablieferung des Werkes hat der

Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgänge
tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unter-
nehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen.

Jeder Teil ist berechtigt, auf seine Kosten eine Prü-
fung des Werkes durch Sachverständige und die Beur-
kundung des Befundes zu verlangen.

Art. 368. Leidet das Werk an so erheblichen Män-
geln oder weicht es sonst so sehr vom Vertrage ab, daß
es für den Besteller unbrauchbar ist oder daß ihm die
Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so

darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unter-
nehmers Schadenersatz fordern.

Sind die Mängel oder Abweichungen vom Vertrage
minder erheblich, so kann der Besteller einen dem Minder-
werte des Werkes entsprechenden Abzug am Lohne machen
oder auch, sofern dieses dem Unternehmer nicht übermäßige
Kosten verursacht, die unentgeltliche Verbesserung des

Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlangen.
Bei Werken, die auf Grund und Boden des Bestellers

errichtet sind und ihrer Natur nach nur mit unoerhältnis-
mäßigen Nachteilen entfernt werden können, stehen dem

Besteller nur die im zweiten Absatz dieses Artikels ge-

nannten Rechte zu.
Art. 369. Die dem Besteller bei Mangelhaftigkeit

des Werkes gegebenen Rechte fallen dahin, wenn er durch
Weisungen, die er entgegen den ausdrücklichen Abmach-

ungen des Unternehmers über die Ausführung erteilt,
oder auf andere Weise die Mängel selbst verschuldet hat.

Art. 379. Wird das abgelaufene Werk vom Be-
steller ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt, so ist
der Unternehmer von seiner Haftpflicht befreit, so weit
es sich nicht um Mängel handelt, die bei der Abnahme
und ordnungsmäßigen Prüfung nicht erkennbar waren
oder vom Unternehmer absichtlich verschwiegen wurden.

Stillschweigende Genehmigung wird angenommen,
wenn der Besteller die gesetzlich vorgesehene Prüfung
und Anzeige unterläßt.

Treten die Mängel erst später zu Tage, so muß die

Anzeige sofort nach der Entdeckung erfolgen, widrigen-
falls das Werk auch rücksichtlich dieser Mängel als ge-

nehmigt gilt.
Art. 371. Die Ansprüche des Bestellers wegen Mängel

des Werkes verjähren gleich den entsprechenden Ansprüchen
des Käufers. Der Anspruch des Bestellers eines unbe-

weglichen Bauwerkes wegen allfälliger Mängel des Werkes

verjährt jedoch gegen den Unternehmer, sowie gegen den

Architekten oder Ingenieur, die zum Zwecke der Erstellung
Dienste geleistet haben, mit Ablauf von fünf Jahren seit

der Abnahme."

2. Besondere Bestimmungen wegen Sicher-
heitsleistung des Unternehmers.

Sozusagen in jedem Werkvertrag finden wir neben
den Vorschriften über Qualität des Materials und der
Arbeiten noch solche über die Sicherheitsleistung des
Unternehmers; z. B. wie folgt:

„Der Unternehmer hat für die Erfüllung der von ihm
eingegangenen Verpflichtungen auf Verlangen der Bau-
leitung nach Vergebung der Arbeiten oder vor Auszahlung
des Restguthabens für eine von ihr festzusetzende Summe
entweder eine Real- oder Personalkaution zu leisten.

Vom Datum der Abrechnung an leistet der Unter-
nehmer für die Dauerhaftigkeit der von ihm hergestellten
Arbeiten und gelieferten Baustoffe in dem Sinne Garan-
tie, daß er alle innerhalb der Garantiezeit durch sein
Verschulden sich ergebenden Mängel auf seine Kosten
verbessert, oder, wenn die Bauleitung vorziehen sollte,
die Verbesserungen nicht selbst vornehmen zu lassen, die
betreffenden Kosten bezahlt. Es sind hier auch die durch
solche Verbesserungen nötig werdenden Arbeiten anderer
Handwerker mitzurechnen.

Die Garantie erstreckt sich auf sämtliche vom Unter-
nehmer ausgeführten Akkord- und Taglohnarbeiten, seien
sie in den Plänen, im Vorausmoß oder im Preisange-
bote enthalten oder nicht.

Für Verbesserungsarbeiten, die der Unternehmer wäh-
rend der Garanttezett auszuführen hat, ist ebensolange
Garantie zu leisten, wie für die ursprünglichen Arbeiten.
Die Garantiezeit für sämtliche Bauarbeiten ist, wenn die

Bauleitung nicht andere Vorbehalte macht, auf Jahre
festgesetzt, vom Tage der Fertigstellung der ganzen Baute
angerechnet. Die geleistete Kaution wird bis nach deren
Ablauf zurückbehalten und bei Barhinterlage mit °/°
verzinst.

Bei gemeinschaftlicher Übernahme der Arbeiten durch
mehrere Unternehmer hasten diese solidarisch für ihre Ver-
pflichtungen. Einer von ihnen vertritt als Organ der
Gesellschaft diese bei der Bauleitung.

Unterverdingungen einer übernommenen Arbeit sind
dem Unternehmer nur mit Einwilligung der Bauleitung
gestattet. Durch die Übertragung von Arbeiten an Unter-
akkordanten hört die Verantwortlichkeit des Unternehmers
für sie in keiner Weise auf.

3. Dauer, Art und Höhe der Garantie,
Verzinsung.

Was die Dauer der Garantie anbetrifft, wird man
unterscheiden müssen, ob die Arbeiten verdeckt sind, was
im allgemeinen beim Tiefbau zutrifft, oder ob sie offen

zu Tage liegen, was die Regel ist bei den Hochbau-
arbeiten. Ebenso hat man zu beachten, ob es sich um
altbewährte Konstruktionen oder um Neuerungen handelt.
Bei Tiesbauarbeiten, namentlich wenn sie in ungewöhn-
lichem Gelände liegen, wird man zum mindesten zwei,
eher drei Jahre Garantie verlangen müssen; denn dem

Besteller ist es nicht imà möglich, die meist gleich nach

Erstellung zugedeckten Arbeiten so zu beaufsichtigen, wie
bei Hochbauarbeiten. Ähnlich verhält es sich bei den

vielen Neuerungen im Hoch- und Tiefbau. Man denke

nur an die vielen Gründungsarten, an die Massivdecken,

Boden- und Wandbeläge, an Neuheiten im Kamin- und

Dachbau usw. Wer solche Neuerungen mit Erfolg ein-

führen und namentlich bei öffentlichen Bauten erfolgreich
konkurrieren will, muß eben mit einer längeren Garantie
dem Besteller darlegen, daß er, der Ausführende, in die

Neuheit volles Zutrauen hat, so großes Zutrauen, daß er

vor einer fünf- bis zehnjährigen Garantie nicht zurückschreckt.

Bei altbewährten Hochbauten kann die Garantiezeit

auf zwei Jahre bemessen werden; denn bei ihnen treten

allfällige Mängel rascher und offensichtlicher zu Tage.
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Über bie Slrt bet ©arantte fame man feine allgemeinen
Siegeln aufgellen ; ^tcr finb ble örtlichen unb befonberen
Sergältntffe maggebenb. ©te übltcgge ©arantte bilbet
beute nocg bie Sargtnterlage, bie com Unternehmer gletcb

ZU Seghtn bet Arbeiten beigebracht ober.baburdg erreicht
rcirb, bag man fie bei bet Slbredgnung non bet Sogn»

fumme zurücfbegält. Qm einen mie im anbern gall fd^etnt
eS unS nur recgt unb billig, eigentlich felbgoerftänblidg,
bag bet Setrag oerjinfi mitb, unb jmar ju bem Slnfatj,
ben bet SegeÙer bie ©atanliefumme bei jebem foliben
93an£tnfiitut oerjtnft ergält. ©er SefteHer foil burcb biefe
Kautionen mebet Serlug nocg ©eminn am 3ittfen gaben.

©te etnfadgfte Hinterlage ig roogl bie Sanffaution:
bet Unternehmer erfucgt baS ©elblngitut, bei bem er oer=

ïebrt, bag eS ibm zuganben be§ Saugerrn etnen ©atam
ttefcbetn auSftetle, bei bem bie Sanf b^ftet fût bie im
Sertrag feggefegten ©arantten. ©et Unternehmer gat
bei biefem Serfagren fein SetrlebSîapital nidgt burdg

©arantiefummen ju fdgmälern ; ber Saugerr braucgt gdg

um alles SGBeitere nidgt ?u tümmetn; er beroagrt bert

©aranttefcgetn bet Sanf auf unb gibt ibn nacg Slblauf
bet §rig, fofem ficg inzwifdgen feine Sftängel bemetïbar
machten, einfach bet Sanf jutürf.

über bie £öge ber ©arantiefumme geben bie

Slnfidgten jtoifcben Segeller unb Vanbwerfer manchmal
auëetnanber. 2Bir baben bie Seobadgtung gemacht, bag
gegenüber tüchtigen Unternehmern bie prozentuale ©arantte
eher zurücfgegt. ©elten mirb mehr als 10 % ber SlbredgnungS»

fumme oerlangt, auch nidbt bei oerbecften Sauten unb bei

Steuerungen. Sei bewährten gdbtbaren Sauten, nament»

lieh bei Hochbauten, begnügt man fich otelfacb mit ©aran»
ttefummen oon 5 % bis 8 % ber ©rfteUungSfogen. Seffer
bie Sergebung an etnen juoerläfggen Unternehmer unb
Heinere ©arantiefumme, als bie Übertragung ber SIrbeii

an einen meniger bewährten Steiger unb eine hob« ©aran»
ttefumme. feigen fid) fpäier SDtängel, wirb man trog
aller ©arantie manche Unannegmlidgfett erfahren, bie

eben mit feinem ©elb mteber gut ju madgen ift.

infolge ber ftarfen Konfutrenj ber ©pezialrogfdguh»
färben unteretnanber unb ber baburdb bebingten Slot»

wenbigfett, tedgntfdg etnwanbfreie garbgoffe ju liefern,
barf man beute mit ben Slnftridgen ber ©ifenbauten unb
mit ihrer Haltbarfeit febr wohl zutrieben fein, gaben
bodb einzelne Dbjefte unter aKen ungüngigen ©ingüffen
ber SBitterung unb beS SerfegrS fteg 10 bi§ 12 ^agre
unb noch ntebr im Slngridg gehalten; im allgemeinen
bürften bie befannteren Sîogfcgugfarben ohne weiteres
bte oon ben Segörben oerlaitgte ©arantiezeit oon metg
fünf fahren um eine ©panne oon bret bis oter fahren
überfcgrelten. Sorausfegung jebod) ift hierbei, bag nun
auch biefe Slogfdbugfarben gut oerarbeitet unb oergridgen
werben unb bie ©ifenteile felbft für ben Slngridg ent»

fptedgenb oorbereitet gnb.
©be bte Sauteile zufammengefegt werben, mug eine

grünblidge Steinigung ber einzelnen ©lemente oon ©taub,
©egmug, ©lübfpan unb Slog oorgenommen werben.

©les fann auf naffem SBege gefegegen burdb 2lb=

wafdgen ober Slbbeizen mit ©alzfäure. Stacg biefem Set»
fahren werben bie ©ifenteile in größeren ober Heineren
©ammelfäften in ein Sab, begegenb aus einer 6»pro»
Zenügen ©alzfäurelöfung, getaucgt unb oerbleiben etwa
Zwölf ©tunben barin. Sladg biefer $eü werben fie ger»

aufgezogen, mit Surgen gereinigt unb in ein Sab oon
Jfalfwaffer gebracht, ©urdg nacggerigeS Stbfpülen in
reinem SBaffer unb 2luSfodgen in ftebenbem Söaffer
werben aueg bie legten ©äurefpuren entfernt, ©tefe Sor»

fdgrift ig fidger oon gutem ©rfolge, bürfte inbeS ber
hierzu benötigten ©inridgtungen unb igrer Umftänbltdg»
fett wegen nur in ©onberfäüen zur SluSffigrung fommen,
wenn etwa im Vlnbltcf auf bie fpätere Serwenbung ber
©ifenteile auf peinltdgge Slrbeit SBert zu legen ift.

SftetgenteilS wirb bie Steinigung ber ©ifenteile burdg
©dgeuern mit ©ragtbürgen ober mit bafür auSgebilbeten
©dgabern oorgenommen. Seidgtere Sloggecfen fönnen
babei mit petroleum fdgnell befeitigt werben, wenn nacg»
ger burdg Stadgreiben mit trodfnen Sappen audg Sorg»
fait auf Sefeitigung jeber ©pur biefeS Zugmittels gelegt
wirb. Slucg fann ber Slog mittelg Slbbrennlampe ger»
untergebrannt werben, mit begem ©rfolge bebient man
fidg tn grögeren Setrteben beS ©anbftraglgebläfeS.

©te nach &®*u etnen ober anbetn ber oben erwähnten
Serfagren gereinigten ©ifenteile müffen bann fofort mit
büntiflüffigem, fdgneU trodfnenbem, waffer» unb fäure»
freiem Seinölfirnif aüfeitig fatt gestrichen werben,
©arauf werben fie zum SlbtrocEnen gelagert unb gnb
natürlidg, bif biefer girntfauftrieb genügenb getroefnet ig,
oor Släffe, ©taub u. bergt, zu fdgügen. 3n btefem 3u»
ganbe finb ge bem ZïûfungSbeamten oorzulegen.

ßur Ölung foil nur beger Seinölgrnif genommen
werben, weil er allein tn geroorragenber SOBetfe bie ©igen»
fdgaft beggt, in bünnen Sagen aufgeftridgen, troefen zu
werben unb eine garte, nidgt fiebrige ©dgidgt zu bilben,
Sludg bei allen fpäteren Slngridgen ig bie Serwenbung
oon fogenanntem girniSetfag unb bergletdgen ©rfag»
mittel an ©teile bef SeinöIficniffeS auf baf grengge zu
oermetben. Segteref SDlaterial ig tn ben legten hagren
fegr ergeblidg im greife gefttegen, unb ef finb ©rfag»
goffe auf bem SJlarft aufgetaucht, bte zwar ergeblidg
billiger als retner SeinölgrntS gnb, biefem jebodg bis
geute tn Bufammenfegung unb ©üte nodg niegt alf gletdg»
wertig zu eradgten finb.

Scacg ©rlebiguwg ber bei ber oorläuggen Slbnagme
für erforberlidg eraegteten Stadgarbeiten unb nadg ©rneue»

rung bèê etwa befdgäbigten SetnölgrniSangridgeS erfolgt
bie ©runbietung ber ©eile mit bem oorgefdgriebenen
©runbangri^. ©iefer wirb metft mit SJlennige ober
mit ber zur Vergeltung ber fpäteren ©eefangridge oor»
gefegenen garbe ausgeführt.

grüger würbe in ben begörbltdgen Sorfdgriften be»

gimmt, bag audg alle glädgen, in benen gdg etnzelne
Seite eines SaugliebeS berühren, mit einem ©runban»
gridg auS Sletmennige ober einer anbern erprobten garbe
oerfegen werben mufften, ©ie neueren Sefiimmungen
oerlangen bieS nidgt megr, fonbern fdgreiben nur oor,
bag bie gugen zunfdgen ben SerügrungSgädgen berart
forgfältig auSzufitten gnb, bag fein SBaffer gdg an biefen
©teilen fegfegen unb fomit eine Slogbilbung gdg nidgt
ungeginbert entwidfeln fann.

@S ig einleudgtenb, bag bie@runbierung für bie Vattbar*
feit ber weiteren Slnftridge oon wettegtragenber Sebeu»

tung ift; eS begegen bager wog! bei fämtlidgen Sauoerwal»
tungen barüber genau prangerte unb fdgarfe Serfügungen.

©tefe Arbeiten ber Ölung unb ©runbterung werben
gewögnitdg in ben SfongruftionSwerfgätten felbg oorge»
nommen. ©ntweber beziegt baS SBetf baS SJlaterial unb

lägt bte Arbeiten oon eigenen Seuten ausführen; bann

ergeben gdg aber, wenn nadgger bie Slngridge zu Sean»

ganbungen Seranlaffung geben, fegr unftare SledgtSfragen,
ob nâmttdg baS SJcaterial ober bte SluSfügrung bie ©dgulb
trägt. Ober bie ©runbierung erfolgt bureg bte ftemben
Seute beS baS SJlaterial liefernben garbwetfs, waS jebodg

leicgi zu Unannegmlidgfeiten für ben Setrteb ber SBetf»

gälten fügren fann.
ffiiefe ©dgwterigfeiten fönnen umgangen werben, wenn

bie etnzelnen Sauteile nur in tabelloS geöltem 3"gunb
auf bie SaugeHe fommen, benn eine gut ausgeführte
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Über die Art der Garantie kann man keine allgemeinen
Regeln ausstellen; hier sind die örtlichen und besonderen

Verhältnisse maßgebend. Die üblichste Garantie bildet
heute noch die Barhinterlage, die vom Unternehmer gleich

zu Beginn der Arbeiten beigebracht oder, dadurch erreicht

wird, daß man sie bei der Abrechnung von der Lohn-
summe zurückbehält. Im einen wie im andern Fall scheint
es uns nur recht und billig, eigentlich selbstverständlich,
daß der Betrag verzinst wird, und zwar zu dem Ansatz,
den der Besteller die Garantiesumme bei jedem soliden
Bankinstitut verzinst erhält. Der Besteller soll durch diese

Kautionen weder Verlust noch Gewinn am Zinsen haben.
Die einfachste Hinterlage ist wohl die Bankkaution:

der Unternehmer ersucht das Geldinstitut, bei dem er ver-
kehrt, daß es ihm zuhanden des Bauherrn einen Garan-
tieschetn ausstelle, bei dem die Bank haftet für die im
Vertrag festgesetzten Garantien. Der Unternehmer hat
bei diesem Verfahren sein Betriebskapital nicht durch
Garantiesummen zu schmälern; der Bauherr braucht sich

um alles Weitere nicht zu kümmern; er bewahrt den

Garantieschein der Bank auf und gibt ihn nach Ablauf
der Frist, sofern sich inzwischen keine Mängel bemerkbar

machten, einfach der Bank zurück.
über die Höhe der Garantiesumme gehen die

Ansichten zwischen Besteller und Handwerker manchmal
auseinander. Wir haben die Beobachtung gemacht, daß

gegenüber tüchtigen Unternehmern die prozentuale Garantie
eher zurückgeht. Selten wird mehr als 10 °/a der Abrechnungs-
summe verlangt, auch nicht bei verdeckten Bauten und bei

Neuerungen. Bei bewährten sichtbaren Bauten, nament-
lich bei Hochbauten, begnügt man sich vielfach mit Garan-
tiesummen von 5 °/» bis 8 °/o der Erstellungskosten. Besser
die Vergebung an einen zuverlässigen Unternehmer und
kleinere Garantiesumme, als die Übertragung der Arbeit
an einen weniger bewährten Meister und eine hohe Garan-
tiesumme. Zeigen sich später Mängel, wird man trotz
aller Garantie manche Unannehmlichkeit erfahren, die

eben mit keinem Geld wieder gut zu machen ist.

Nostschutzvorkehrungen.
Infolge der starken Konkurrenz der Spezialroftschutz-

färben untereinander und der dadurch bedingten Not
wendigkeit, technisch einwandfreie Farbstoffe zu liefern,
darf man heute mit den Anstrichen der Eisenbauten und
mit ihrer Haltbarkeit sehr wohl zufrieden sein. Haben
doch einzelne Objekte unter allen ungünstigen Einflüssen
der Witterung und des Verkehrs sich 10 bis 12 Jahre
und noch mehr im Anstrich gehalten; im allgemeinen
dürften die bekannteren Rostschutzfarben ohne weiteres
die von den Behörden verlangte Garantiezeit von meist
fünf Jahren um eine Spanne von drei bis vier Jahren
überschreiten. Voraussetzung jedoch ist hierbei, daß nun
auch diese Rostschutzfarben gut verarbeitet und verstrichen
werden und die Eisenteile selbst für den Anstrich ent-
sprechend vorbereitet sind.

Ehe die Bauteile zusammengesetzt werden, muß eine

gründliche Reinigung der einzelnen Elemente von Staub,
Schmutz. Glühspan und Rost vorgenommen werden.

Dies kann aus nassem Wege geschehen durch Ab-
waschen oder Abbeizen mit Salzsäure. Nach diesem Ver-
fahren werden die Eisenteile in größeren oder kleineren
Sammelkästen in ein Bad, bestehend aus einer 6-pro-
zentigen Salzsäurelösung, getaucht und verbleiben etwa
zwölf Stunden darin. Nach dieser Zeit werden sie her-
ausgezogen, mit Bürsten gereinigt und in ein Bad von
Kalkwaffer gebracht. Durch nachheriges Abspülen in
reinem Wasser und Auskochen in siedendem Wasser
werden auch die letzten Säurespuren entfernt. Diese Vor-

schrift ist sicher von gutem Erfolge, dürfte indes der
hierzu benötigten Einrichtungen und ihrer Umständlich-
keit wegen nur in Sonderfällen zur Ausführung kommen,
wenn etwa im Hinblick auf die spätere Verwendung der
Eisenteile auf peinlichste Arbeit Wert zu legen ist.

Meistenteils wird die Reinigung der Eisenteile durch
Scheuern mit Drahtbürsten oder mit dafür ausgebildeten
Schabern vorgenommen. Leichtere Rostflecken können
dabei mit Petroleum schnell beseitigt werden, wenn nach-
her durch Nachreiben mit trocknen Lappen auch Sorg-
fält auf Beseitigung jeder Spur dieses Putzmittels gelegt
wird. Auch kann der Rost mittelst Abbrennlampe her-
untergebrannt werden, mit bestem Erfolge bedient man
sich in größeren Betrieben des Sandstrahlgebläses.

Die nach dem einen oder andern der oben erwähnten
Verfahren gereinigten Eisenteile müssen dann sofort mit
dünnflüssigem, schnell trocknendem, wasser- und säure-
freiem Leinölfirnis allseitig satt gestrichen werden.
Darauf werden sie zum Abtrocknen gelagert und sind
natürlich, bis dieser Firnisanstrich genügend getrocknet ist,
vor Nässe, Staub u. dergl. zu schützen. In diesem Zu-
stände sind sie dem Prüfungsbeamten vorzulegen.

Zur Ölung soll nur bester Leinölfirnis genommen
werden, weil er allein in hervorragender Weise die Eigen-
schaft besitzt, in dünnen Lagen aufgestrichen, trocken zu
werden und eine harte, nicht klebrige Schicht zu bilden.
Auch bei allen späteren Anstrichen ist die Verwendung
von sogenanntem Firnisersatz und dergleichen Ersatz-
mitte! an Stelle des Leinölfirnisses auf das strengste zu
vermeiden. Letzteres Material ist in den letzten Jahren
sehr erheblich im Preise gestiegen, und es sind Ersatz-
stoffe auf dem Markt aufgetaucht, die zwar erheblich
billiger als reiner Leinölfirnis sind, diesem jedoch bis
heute in Zusammensetzung und Güte noch nicht als gleich-
wertig zu erachten sind.

Nach Erledigung der bei der vorläufigen Abnahme
für erforderlich erachteten Nacharbeiten und nach Erneue-

rung dès etwa beschädigten Leinölfirnisanstriches erfolgt
die Grundterung der Teile mit dem vorgeschriebenen
Grundanstrich. Dieser wird meist mit Mennige oder
mit Ver zur Herstellung der späteren Deckanstriche vor-
gesehenen Farbe ausgeführt.

Früher wurde in den behördlichen Vorschriften be-

stimmt, daß auch alle Flächen, in denen sich einzelne
Teile eines Baugliedes berühren, mit einem Grundan-
strich aus Bleimennige oder einer andern erprobten Farbe
versehen werden mußten. Die neueren Bestimmungen
verlangen dies nicht mehr, sondern schreiben nur vor,
daß die Fugen zwischen den Berührungsflächen derart
sorgfältig auszukitten sind, daß kein Wasser sich an diesen
Stellen festsetzen und somit eine Rostbildung sich nicht
ungehindert entwickeln kann.

Es ist einleuchtend, daß die Grundierung für die Haltbar-
keit der weiteren Anstriche von weitefttragender Bedeu-

tung ist; es bestehen daher wohl bei sämtlichen Bauoerwal-
tungen darüber genau präzisierte und scharfe Verfügungen.

Diese Arbeiten der Ölung und Grundierung werden
gewöhnlich in den Konstruktionswerkstätten selbst vorge-
nommen. Entweder bezieht das Werk das Material und

läßt die Arbeiten von eigenen Leuten ausführen; dann

ergeben sich aber, wenn nachher die Anstriche zu Bean-
standungen Veranlassung geben, sehr unklare Rechtsfragen,
ob nämlich das Material oder die Ausführung die Schuld
trägt. Oder die Grundierung erfolgt durch die fremden
Leute des das Material liefernden Farbwerks, was jedoch

leicht zu Unannehmlichkeiten für den Betrieb der Werk-

stätten führen kann.
Diese Schwierigkeiten können umgangen werden, wenn

die einzelnen Bauteile nur in tadellos geöltem Zustand
auf die Baustelle kommen, denn eine gut ausgeführte
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